Berliner Bezirksverwaltung muss ein Bürgerbegehren zum Erhalt einer Sportanlage zulassen 

Zum ersten Mal in der Berliner Sportgeschichte muss eine Verwaltung ein Bürgerbegehren zum Erhalt einer Sportanlage zulassen. Das Verwaltungsgericht Berlin (Urteil der 2. Kammer vom 14. Februar 2011 - VG 2 K 77.10) hat entschieden, dass das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin dem Antrag von Sportlern des SV Berlin-Chemie zur Durchführung eines Bürgerbegehrens mit der Fragestellung: „Stimmen Sie für den weiteren Erhalt der Sportanlage ‘Birkenwäldchen‘ in der Köllnischen Heide (…) als öffentliche Sportfläche?“ stattgeben muss.

Dieser Prozess zog sich ein Jahr hin, weil sich das Bezirksamt ständig weigerte, das Bürgerbegehren zuzulassen. Es argumentierte u.a., dass die Kosten für die Sanierung und Unterhaltung der Anlage zu hoch seien. Diese beliefen sich auf jährlich ca. 15.000 Euro, wovon der Verein einen Großteil selbst tragen wollte. Die geplante Renaturierung (eines Naturrasenplatzes!) würde den Steuerzahler dagegen 290.000 Euro kosten (Beschlussvorlage des Bezirksamtes zur Aufgabe der Sportstätte an das Abgeordnetenhaus von Berlin vom 06.11.2009)
Die Argumentation des Bezirksamtes verlagerte sich dann zunehmend darauf, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei, weil es gegen das bundesgesetzliche Abwägungsgebot bei der Aufstellung von Bebauungsplänen verstoße. Die genannte Sportanlage solle nach der Begründung zu einem bindenden, ein benachbartes Grundstück betreffenden Bebauungsplan zurückgebaut und - als Ausgleich für Eingriffe in die Natur durch die zugelassene Bebauung - als Offenlandbiotop für den Naturschutz erhalten werden. Das Begehren könne daher allenfalls mit empfehlender oder ersuchender Wirkung zulässig sein, nicht aber - wie von den Klägern verlangt - mit bindender Wirkung.
Das sah das Verwaltungsgericht anders und hielt die Handhabung des Begehrens durch die Behörde für rechtsfehlerhaft. Bürgerbegehren seien die notwendige Vorstufe zu einem Bürgerentscheid. Solche Bürgerentscheide könnten nach der Verfassung von Berlin im Rahmen von deren Zuständigkeit an die Stelle von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung treten. Zwar sei ein Bürgerbegehren nach dem Bezirksverwaltungsgesetz nur mit empfehlender oder ersuchender Wirkung zulässig, wenn es eine Rechtsverordnung zur Festsetzung von Bebauungsplänen betreffe. Das Anliegen der Kläger beziehe sich aber nicht auf den Erlass einer solchen Norm. Allein die Tatsache, dass das Grundstück in der Begründung zu einem - ohnehin ein anderes Grundstück betreffenden - Bebauungsplan erwähnt werde, sei unerheblich. Vielmehr gehe es um die Auflösung einer bezirklichen Sportanlage, über die die Bezirksverordnetenversammlung in eigener Zuständigkeit entscheiden dürfe. 

Das Verwaltungsgericht wies die Argumentation des Bezirksamtes zur Bebauungsplanung und demzufolge das Verbot des Bürgerbegehrens als nicht schlüssig zurück. 

„Über diese Entscheidung sind wir sehr froh“, bekundete direkt nach der Urteilsverkündung Knuth Kniesch, Vorsitzender des SV Berlin-Chemie und fügt hinzu: „Wir werden bis zum Schluss für den Erhalt unserer Sportanlage kämpfen und das Bürgerbegehren durchziehen. Unser langer Atem scheint sich auszuzahlen“. 

Auch der Vorsitzende des Bezirkssportbundes Treptow-Köpenick, Dr. Walter Kaczmarczyk, ist über das Urteil erfreut: „Es ist sehr erfreulich, dass sich alle Mitgliedsvereine des Bezirkssportbundes in Treptow-Köpenick, unabhängig von ihrer Sportart mit den Fußballsportlern solidarisierten. Die einmütige Rückendeckung und Unterstützung durch die Mitgliederversammlung des Bezirkssportbundes ermutigte die Sportler des SV Berlin-Chemie nicht zu resignieren und um den Erhalt ihrer Sportanlage zu kämpfen.“ 

Der für Sportstättenfragen zuständige Vizepräsident des Landessportbundes Berlin, Uwe Hammer, äußerte sich zu dem Urteil: „Der nichtpartnerschaftliche Umgang des Bezirks mit dem Sport in dieser Frage wurde abgewiesen. Damit hat sich die Beharrlichkeit der Sportler vor Ort ausgezahlt.“

Reaktionen gab es auch aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Die sportpolitische Sprecherin der LINKEN, Dr. Gabriele Hiller „…beglückwünschte die Initiatoren zu ihrem ersten Etappensieg zur Sicherung der Sportanlage“. 

„Das ist auch ein Erfolg für die direkte Demokratie“, bekundete Dr. Michael Efler, Mitglied im Landesverband Berlin-Brandenburg von „Mehr Demokratie“, „weil die Bürger nun verbindlich über die Sportanlage entscheiden können“. 

Damit bleibt zu hoffen, dass der Weg zum Bürgerbegehren nun endlich frei ist und die Bürger im September, zusammen mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung, auch über den Erhalt dieser Sportanlage demokratisch abstimmen können. Es würde sicher auf wenig Verständnis stoßen, sollte das Bezirksamt seine Verhinderungsstrategie fortsetzen und vor dem Oberverwaltungsgericht gegen das eindeutige Urteil in Berufung gehen. Dadurch würden nur noch mehr Steuergelder verschwendet, die zur Unterhaltung und Sanierung von Sportstätten sinnvoller und für die Bürger dienlicher verwendet werden könnten. 
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